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§ 6 FK-V
Fachkenntnisausbildungsgebiete

 FK-V - Fachkenntnisnachweis-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.09.2017

§ 6.

Die Ausbildung muss je nach Ausbildungsgebiet mindestens die nachfolgend angeführte Gesamtzahl an

Unterrichtseinheiten (einschließlich praktischer Übungen) umfassen:

1. 1.Führen von Kranen:

1. a)Flurgesteuerte Lauf-, Bock- und Portalkrane, Säulendreh- und Wandschwenkkrane, die ausschließlich vom

Boden aus im Mitgängerbetrieb mittels Schaltkassette oder Funkfernsteuerung bedient werden können und

über eine Tragfähigkeit von maximal 300 kN verfügen: Mindestens 9 Unterrichtseinheiten (Anhang 1 lit. a),

2. b)Sonstige Lauf-, Bock- und Portalkrane, Säulendreh- und Wandschwenkkrane: Mindestens 21

Unterrichtseinheiten (Anhang 1 lit. b),

3. c)Dreh- und Auslegerkrane (ortsveränderliche, rundum schwenkbare Krane mit senkrechtem oder nahezu

senkrechtem Traggerüst und Wipp- oder Katzausleger, wie gleislose und gleisgebundene Turmdrehkrane

oder Schnellbaukrane):Mindestens 31 Unterrichtseinheiten (Anhang 1 lit. c),

4. d)Fahrzeugkrane (Auslegerkrane mit eigenem Antrieb für die Fahrbewegung, die mit oder ohne Lasten

verfahren werden können ohne dass hierzu eine feste Fahrbahn oder Gleisanlage benötigt wird und deren

Standsicherheit durch die Schwerkraft sichergestellt wird) und Ladekrane (im allgemeinen auf einem

Fahrzeug montierte Krane zur Be- und Entladung des Fahrzeuges) mit jeweils einem maximalen Lastmoment

von 300 kNm: Mindestens 21 Unterrichtseinheiten (Anhang 1 lit. d),

5. e)Fahrzeug- und Ladekrane mit einem maximalen Lastmoment von über 300 kNm: Mindestens 31

Unterrichtseinheiten (Anhang 1 lit. e),

6. f)Sonderkrane (Kabel-, Rohrleger-, Schwimm-, Gieß-, Stripper-, Blockwende-, Chargier-, Hütten-, Hafenmobil-,

Schienenkrane): Mindestens 14 Unterrichtseinheiten (Anhang 1 lit. f).

2. 2.Führen von Hubstaplern: Mindestens 20,5 Unterrichtseinheiten (Anhang 2).

3. 3.Durchführung von Sprengarbeiten:

1. a)Allgemeine Sprengarbeiten (einschließlich Abbruchsprengen, Eissprengen, Metallsprengen,

Serienparallelschaltungen bei Sprengarbeiten, Sprengarbeiten unter Tage): Mindestens 75

Unterrichtseinheiten (Anhang 3 lit. a),

2. b)Tiefbohrlochsprengarbeiten: Mindestens37 Unterrichtseinheiten (Anhang 3 lit. b),

3. c)Sprengarbeiten unter Wasser: Mindestens22 Unterrichtseinheiten (Anhang 3 lit. c),

4. d)Sprengarbeiten in heißen Massen: Mindestens 22 Unterrichtseinheiten (Anhang 3 lit. d),

5. e)Lawinenauslösesprengarbeiten: Mindestens22 Unterrichtseinheiten (Anhang 3 lit. e),

6. f)Lawinenauslösesprengarbeiten vom Hubschrauber: Mindestens 9 Unterrichtseinheiten (Anhang 3 lit. f).

4. 4.Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen eines Gasrettungsdienstes: Mindestens 35 Unterrichtseinheiten
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(Anhang 4).

5. 5.Durchführung von Taucharbeiten (Tätigkeit als Signalperson):

1. a)Allgemeine Taucharbeiten (Durchführung von Unterwasserarbeiten unter Zuhilfenahme von Tauchgeräten

zur Versorgung mit Atemgas): Mindestens 270 Unterrichtseinheiten (Anhang 5 lit. a),

2. b)Forschungstaucharbeiten (Taucharbeiten zur Durchführung wissenschaftlicher Forschungstätigkeiten

unter Wasser) und Ingenieurtaucharbeiten (Taucharbeiten zur Überwachung des Arbeits- oder

Baufortschritts, zur Überprüfung des baulichen Zustandes von Unterwasserbauvorhaben,

Unterwasserbauwerken oder physikalischer und hydromechanischer Verhältnisse unter Wasser):

Mindestens 210 Unterrichtseinheiten (Anhang 5 lit. b),

3. c)Tätigkeit als Signalperson (Sorgetragung für die Sicherheit der Taucher/innen bei Abstieg, Aufenthalt unter

Wasser und Auftauchen): Mindestens 166 Unterrichtseinheiten (Anhang 5 lit. c).

6. 6.Vorbereitungs- und Organisationsarbeiten betreffend Arbeiten unter Hochspannung (insbesondere Mitwirkung

bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und Durchführung der festgelegten Maßnahmen zur

Gefahrenverhütung gemäß §§ 4f ASchG, bei Auswahl von Betriebseinrichtungen, Werkzeugen und anderen

Arbeitsmitteln, Auswahl und Bewertung persönlicher Schutzausrüstung, bei Information und Unterweisung der

Arbeitnehmer/innen, Ausarbeitung und Zurverfügungstellung schriftlicher Betriebsanweisungen und sonstiger

Anweisungen sowie Mitwirkung bei Planung und Einrichtung einer den Arbeiten unter Hochspannung

angemessenen Aufsicht): Mindestens 25 Unterrichtseinheiten (Anhang 6).
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